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KUNDMACHUNG 
 

 

Winterdienst – Schneeräumung – Anrainerpflichten 
 
Seitens der Gemeinde Adnet wird aus gegebenem Anlass auf die Verpflichtung der Anrainer 
gem. § 93 StVO 1960, BGBl.-Nr. 1960/159 idgF hingewiesen (Verpflichtungen betreffend die 
Schneeräumung, Streuung bzw. Reinigung der Gehsteige und Gehwege sowie die Beseitigung 
von Schneewächten und Eisbildungen von den Dächern). Bei öffentlichen Privatstraßen ist der 
jeweilige Grundeigentümer und bei Interessentenstraßen die Weggenossenschaft zur 
Räumung und Streuung der Straße verpflichtet. 
 

Bitte beachten Sie auch, dass es „verboten“ ist, den Schnee vom 
Privatgrundstück auf die Straße bzw. auf den Gehsteig zu schaufeln. 
 

Gelegentlich (insbesondere aus arbeitstechnischen Gründen) werden bestimmte Teilstücke 
von Gehsteigen und Gehwegen, sowie öffentliche Privatstraßen und Interessentenstraßen, für 
die grundsätzlich der jeweilige Anrainer bzw. Grundeigentümer zuständig und verantwortlich 
ist, vom Winterdienst der Gemeinde Adnet mitbetreut.  
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
 

 diese Winterarbeiten durch die Gemeinde Adnet eine freiwillige Arbeitsleistung 
darstellen, die unverbindlich sind und aus der kein Rechtsanspruch abgeleitet werden 
kann; 

 die damit verbundene zivilrechtliche Haftung für die zeitgerechte und 
ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten in jedem Fall beim 
verpflichteten Anrainer bzw. Straßeneigentümer verbleibt; 

 eine Übernahme dieser Räum- und Streupflicht durch stillschweigende 
Übung im Sinne des §863 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) ausdrücklich 
ausgeschlossen wird. 
 

Die Gemeinde Adnet ersucht um Kenntnisnahme sowie um gewissenhafte Erfüllung der 
gesetzlichen Verpflichtungen durch die jeweiligen Anrainer bzw. Grundeigentümer. 
 
 

Der Bürgermeister 
 
 

Auer Wolfgang 
 

 Geschätzte Bevölkerung von Adnet! 

http://www.adnet.at/
mailto:gemeinde@adnet.at
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BLUTSPENDEAKTION 
 

Donnerstag, 26. Jänner 2017 von 16:00 – 20:00 Uhr in der Neuen Mittelschule Adnet 
 

 

Einladung zum „Tanzabend mit Quiz“ 
 

Samstag, 28. Jänner 2017 beim Priesterwirt Musik: „Zwoa Zylinda“ 
Beginn: 19.30 Uhr Eintritt: Vorverkauf: € 5,- 
Quizanmeldung bei der Eintrittskasse  Abendkassa: € 7,- 
 

Auf euren Besuch freut sich die Kameradschaft Adnet 
 

 

Anmeldetage für den Kindergarten 
und für die Tagesbetreuung das „Zwergerlland“ 
 

Die Anmeldezeit ist vom 6. - 9. März 2017 vorgesehen. Ich bitte am Donnerstag, den 23. Februar 2017 in der 
Zeit von 08.00 - 12.00 Uhr um eine telefonische Terminvereinbarung. 
Wir nehmen die Anmeldungen aller Kinder entgegen, die im Kindergartenjahr 2017/18 einen Betreuungsplatz 
brauchen. Mit der Anmeldung ist noch keine Aufnahme gesichert. Die Information über eine tatsächliche 
Aufnahme in einer der Betreuungseinrichtungen erfolgt schriftlich im April/Mai. 
 

Im Zwergerlland führen wir eine „Krabbelgruppe“, für Kinder ab 1,5 Jahren und eine 
„Alterserweiterte Gruppe“ für Kinder von 1,5 bis 6 Jahren.  

Kinder ab 3 Jahren können den Kindergarten besuchen. 
 

Folgende Betreuungsmöglichkeiten sind vorgesehen: 
 

Im Kindergarten: Montag bis Donnerstag: von 06.45 bis 13.00 oder bis 17.00 Uhr 
 Freitag: 06.45 bis 14.00 Uhr 
 

In der „Alterserweiterten Gruppe“ und in der „Krabbelgruppe“: 
 Montag bis Donnerstag von 06.45 bis 17.00 Uhr 
 Freitag: 06:45 bis 14.00 Uhr 
 

Eine Staffelung der Betreuungszeit ist möglich: 11-20h pro Woche oder 
 21-30h pro Woche oder 

 31-40h pro Woche 
Kriterien zur Platzvergabe im „Zwergerlland“: 
Wohnsitz in Adnet und die Berufstätigkeit beider Elternteile (ein schriftlicher Nachweis vom Dienstgeber und 
die genauen Arbeitszeiten sind zur Anmeldung mitzubringen). 
 

Erforderliche Unterlagen zur Anmeldung: 

 Das ausgefüllte Anmeldeformular: Das Anmeldeformular ist auf der Gemeindehomepage: 
www.adnet.at unter Anmeldeformular Kindergarten 2017/18 zu entnehmen. 

 Eine Kopie der Geburtsurkunde bitte unbedingt mitbringen! Wenn sich der Familienname des Kindes 
geändert hat (zum Beispiel durch Eheschließung), muss die Urkunde beim zuständigen Standesamt 
umgeschrieben werden! 
 

Für nähere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung! 
 

Ich freue mich auf Ihr Kommen, die Leiterin des Kindergartens und  
der Tagesbetreuungseinrichtung „Zwergerlland“ 

Irmgard Ziller, Telefon: 06245/77972 DW10 

http://www.adnet.at/

